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VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG ZUR NUTZUNG DER FUE-MIKRODATEN VON 

EXTEREN DATENNUTZERN 

 

 

 

zwischen   

 

und 

  SV Wissenschaftsstatistik GmbH, Baedekerstraße 1, 45128 Essen 

 

 

 

Das FDZ Wissenschaftsstatistik im Stifterverband ist gegenüber den Teilnehmern der Erhebung zu 

Forschung und Entwicklung im Wirtschaftssektor in Deutschland (FuE-Erhebung) und der SV- 

Wissenschaftsstatistik GmbH verpflichtet, die Geheimhaltung der Erhebungsdaten sicherzustellen. Der 

Datenschutz bezieht sich hierbei sowohl auf die Identität der teilnehmenden Unternehmen und deren 

Befragungsergebnisse als auch auf die Zusammensetzung des Datensatzes insgesamt. Insofern sind 

externe Datennutzer im Rahmen der Datennutzung verpflichtet, das Datengeheimnis nach § 5 BDSG 

sowie die Wahrung von Betriebsgeheimnissen nach § 17 Abs. 2 UWG zu wahren. 

 

Die Befragungsdaten werden externen Datennutzern grundsätzlich nur in anonymisierter Form und nur 

für nachweislich wissenschaftliche Zwecke zur Verfügung gestellt. Die Verletzung dieser vertraglich 

festgelegten Vereinbarung verpflichtet den Datennutzer zum Ausgleich des dem FDZ 

Wissenschaftsstatistik dadurch entstehenden Schadens.  

 

Mit der vorliegenden Erklärung verpflichtet sich der/die Unterzeichnende zur Einhaltung der oben 

genannten Bestimmungen des FDZ Wissenschaftsstatistik und zur Einhaltung der folgenden Auflagen:  

 

 

 Allgemeine Bestimmungen:  

1. Die vom FDZ Wissenschaftsstatistik zur Verfügung gestellten Daten werden ausschließlich für 

wissenschaftliche Zwecke verwendet. Mit der Einsichtnahme, Auswertung, Be- oder 

Weiterverarbeitung werden keine kommerziellen Ziele verfolgt.  
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2. Es ist untersagt, Angaben über teilnehmende Unternehmen oder über die Zusammensetzung des 

Datensatzes an Dritte weiterzugeben. Das Datengeheimnis besteht auch nach Abschluss des 

Forschungsvorhabens fort.  

3. Aufgaben, die über die übliche Datenbereitstellung und -bearbeitung hinausgehen, insbesondere 

das Hinzuspielen von externen Datenquellen, müssen gesondert beantragt werden.  

4. Beim Hinzuspielen externer Daten ist der Nutzer für die Prüfung und Einhaltung von  

Lizenzvereinbarungen sowie Datenschutzrichtlinien des externen Datenanbieters verantwortlich.  

 

 

 Datennutzung:  

5. Die Mikrodaten dürfen nur in den Räumlichkeiten des FDZ Wissenschaftsstatistik und dort an 

einem Arbeitsplatz mit einem Rechner des FDZ Wissenschaftsstatistik genutzt werden. Bei der 

Benutzung des Rechners erfolgt eine personenbezogene Zugangskontrolle.  

6. Es ist untersagt, anonymisierte Daten zu reindividualisieren. Insbesondere bei quantitativen 

Angaben dürfen keine Einzelwerte (u. A. auch Minima und Maxima) ausgegeben werden.  

7. Der/die Unterzeichnende hat sicherzustellen, dass kein unbefugter Zugriff auf seinen Arbeitsplatz 

und auf den Rechner durch Dritte erfolgen kann, insbesondere ist bei Verlassen des 

Arbeitsplatzes die Sperrung des Bildschirmes vorzunehmen.  

  

 

 Nutzung/Publikation von Ergebnissen:  

8. Ergebnisse der Analysen werden dem Wissenschaftler erst nach einer Prüfung durch das FDZ 

Wissenschaftsstatistik zur Nutzung außerhalb der Räume des FDZ Wissenschaftsstatistik zur 

Verfügung gestellt. Dies bezieht sich auf sämtliche Auswertungen, Graphiken, Tabellen und 

Zahlen, die auf Basis der Daten des FDZ Wissenschaftsstatistik generiert bzw. erstellt wurden und 

schließt auch vorläufige Ergebnisse sowie Teilergebnisse mit ein. Ergebnisse und Angaben, die 

Rückschlüsse auf Einzeldaten oder die Zusammensetzung des Datensatzes ermöglichen, werden 

gestrichen bzw. nicht zugesendet.  

9. In der Veröffentlichung ist auf die Datenbereitstellung durch das FDZ Wissenschaftsstatistik 

hinzuweisen.  

10. Alle aus den Mikrodaten resultierenden Publikationen sind dem FDZ Wissenschaftsstatistik zur 

Prüfung vorzulegen, bevor sie veröffentlicht werden.  

11. Dem FDZ Wissenschaftsstatistik ist, jeweils ein Belegexemplar der wissenschaftlichen Arbeit(en) 

bzw. Veröffentlichung(en) zu überlassen.  
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Die Nichtbeachtung dieser Verpflichtungen hat folgende Konsequenzen:  

• Das FDZ Wissenschaftsstatistik bricht die Datenbereitstellung sofort ab.  

• Die bereits überlassenen Daten dürfen nicht für Forschungsarbeiten verwendet werden. Der/die 

Unterzeichnende/n verpflichten sich, die Daten in keiner Form zu publizieren.  

• Sie verpflichten sich ferner, dem FDZ Wissenschaftsstatistik den entstandenen und nachge-

wiesenen Schaden zu ersetzen.  

 

 

Ich erkenne die o. g. Verpflichtungen an. 

 

 

 

Ort, Datum  Unterschrift 

 

 


